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Folgen eines CO2-Grenzausgleichs für EU-Exporte
CBAM ist 2026 gestartet. Es ist das EU-Instrument, welches sicherstellen soll, dass Importe 
aus Nicht-EU-Ländern einen vergleichbaren CO₂-Preis zahlen wie Produkte, die innerhalb 
der EU unter den EU-Emissionshandel fallen. Damit geht die Abschaffung kostenloser 
CO2-Zertifikate für Unternehmen einher, die im globalen Wettbewerb stehen. Für EU-
Exporteure ist das ein Problem. Die Abschaffung verschärft die Wettbewerbssituation 
für EU-Industrien auf dem Weltmarkt. Die Europäische Kommission hat deshalb Pläne 
für ein ergänzendes Instrument zum Schutz der Exporte angekündigt. In diesem Artikel 
werden Gestaltungsoptionen für ein bidirektionales CBAM erörtert und ihre Folgen für den 
internationalen Handel simuliert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Optionen 
die negativen Auswirkungen des CBAM-Mechanismus auf die EU-Exporte abmildern 
können. Aber auch ausgeklügelte Versuche, die internationalen Emissionskosten durch 
Kompensationsmaßnahmen anzugleichen, führen zu unbeabsichtigten Handelseffekten, 
welche die Wirksamkeit der CO2-Bekämpfung einschränken.

Dr. André Wolf leitet den Fachbereich 

Technologische Innovation, Infrastruktur 

und industrielle Entwicklung am Centrum für 

Europäische Politik (cep) in Berlin.

Die Auswirkungen des EU-Emissionshandels auf die 
globale Wettbewerbsfähigkeit Europas sind seit Jahren 
Gegenstand intensiver Debatten. Ohne Schutzmecha-
nismen erzeugt die Vorreiterrolle der Europäischen Union 
(EU) bei der CO2-Bepreisung Kostennachteile für emissi-
ons- und handelsintensive EU-Industrien auf internatio-
nalen Märkten. Dies würde den globalen Klimaeffekt des 
EU-Emissionshandels untergraben, indem es Anreize zur 
Produktionsverlagerung schafft. Bislang hat die EU ver-
sucht, solche Carbon-Leakage-Effekte zu verhindern, 
indem sie Sektoren mit hohem Verlagerungsrisiko eine 
begrenzte Zahl an Emissionszertifikaten kostenlos zuteilt. 

Im Zuge ihrer ambitionierteren Klimapolitik hat die EU die 
Schutzmechanismen grundlegend neu aufgestellt. Die 
jüngste Reform des EU-Emissionshandelssystems (EU, 
2023a) im Jahr 2023 wurde von der Einführung eines CO₂-
Grenzausgleichsmechanismus (carbon border adjust-
ment mechanism, CBAM) (EU, 2023b) begleitet. Für eine 
begrenzte Anzahl von Industrieprodukten (Aluminium, 
Düngemittel, Stahl, Wasserstoff und Zement) sowie für 
Strom wird bei der Einfuhr in den Binnenmarkt zukünftig 
ein CO₂-Preis auf EU-Importe aus Drittländern ohne eige-
ne äquivalente CO₂-Bepreisung erhoben. Dies gleicht den 

unfairen Kostenvorteil gegenüber europäischen Produ-
zenten aus. Parallel dazu wird das System der kostenlo-
sen Zuteilung von Zertifikaten an einheimische Produzen-
ten von CBAM-Gütern auslaufen.

Dieser neue Mechanismus erzeugt nicht nur eine erhebli-
che administrative Belastung für EU-Unternehmen, son-
dern wurde auch dafür kritisiert, dass er den externen 
Wettbewerb und damit die Exporte von EU-Produzenten 
vernachlässigt (Bellora & Fontagné, 2023). Die Abschaf-
fung der kostenlosen Zertifikatszuteilung verschärft die 
Wettbewerbssituation für EU-Industrien auf dem Welt-
markt und schafft so potenziell einen neuen Kanal für 
Carbon Leakage.

Herausforderungen eines bidirektionalen CBAM

Vor diesem Hintergrund hat die Kommission die Entwick-
lung einer ergänzenden Lösung für Exporte in Aussicht 
gestellt, jedoch noch keine Details zu Ausgestaltung und 
Umsetzung bekannt gegeben (Kurmayer, 2025). Die Um-
setzung eines solchen beispiellosen Instruments würde in 
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jedem Fall enorme rechtliche und wirtschaftliche Heraus-
forderungen mit sich bringen. Es ist unklar, wie es gestal-
tet werden könnte, ohne gegen die grundlegenden Anti-
Exportsubventionsklauseln der WTO zu verstoßen. Das 
WTO-Abkommen über Subventionen und Ausgleichs-
maßnahmen (Agreement on Subsidies and Countervai-
ling Measures, SCM-Abkommen) von 1995, einer der 
Eckpfeiler der WTO, verbietet eindeutig Subventionen, die 
von der Exportleistung abhängig sind. Es gibt nur wenige 
Ausnahmen in Form von De-minimis-Regeln (Bagatell-
grenzen, nach denen geringe Beträge oder Wirkungen als 
rechtlich vernachlässigbar gelten und deshalb von be-
stimmten Verboten, Genehmigungen oder Meldepflichten 
ausgenommen sind) und einer Vorzugsbehandlung für 
Entwicklungsländer (WTO, 1995). Die Umsetzung einer 
solchen Politik würde daher entweder erfordern, dass die 
EU das bestehende Abkommen umgeht, oder dass sie 
neue Ausnahmeregelungen auf multilateraler Ebene aus-
handelt.

Um solche Regelungen durchsetzen zu können, müsste 
das Konzept für ein bidirektionales EU-CBAM in seiner 
Wirkung äußerst präzise sein. Dies setzt die EU unter er-
heblichen Druck. Da es keine Präzedenzfälle für Export-
förderprogramme gibt, die direkt vom CO₂-Fußabdruck 
abhängig sind, kann die Ausgestaltung nur auf theoreti-
schen Grundsätzen fußen. Diese Grundsätze müssten 
international Akzeptanz finden und das Kosten-Nutzen-
Verhältnis für die betroffenen EU-Unternehmen sowie die 
langfristigen Auswirkungen auf den Wohlstand der EU 
insgesamt berücksichtigen.

Vorrangig darf ein bidirektionales CBAM die durch die in-
terne CO2-Bepreisung geprägten Anreize für Investitionen 
in klimafreundliche Technologien nicht untergraben. Um 
sicherzustellen, dass ein EU-Export-CBAM zu fairen Wett-
bewerbsbedingungen auf den Exportmärkten beiträgt und 
internationale Partner von seiner Fairness überzeugt wer-
den können, sollte die Höhe der Ausgleichszahlungen an 
inländische Unternehmen an die CO₂-Kostenlücke gegen-
über internationalen Wettbewerbern angepasst werden. 
Eine weitere Anforderung ist die Vermeidung starker Han-
delsverlagerungseffekte, wie sie als Folge politisch indu-
zierter Veränderungen der bilateralen Handelskosten auf-
treten können (Mattoo et al., 2022). Aufgrund der Komple-
xität globaler Handelsnetzwerke für Industrieprodukte ist 
es jedoch schwierig, solche Effekte vorherzusagen. Diese 
Unsicherheit wird durch mögliche politische Reaktionen 
von Drittländern noch verstärkt. Die Einführung einer CO₂-
Preiserstattung für EU-Exporte könnte wichtige Wettbe-
werber dazu veranlassen, Förderprogramme für die eige-
ne Industrie (unabhängig davon, ob diese klimabezogen 
sind) auszubauen, um sich gegen den erhöhten Wettbe-
werbsdruck zu schützen. Bilaterale Abkommen, die die 

Binnenmärkte dieser Länder von EU-Exportsubventionen 
ausschließen, bieten keinen ausreichenden Schutz vor 
dieser Reaktion. Über die Handelskanäle können Wettbe-
werber auf indirekte Weise von einem EU-Exportschutz 
betroffen sein. So könnte es beispielsweise durch Verlage-
rung zu einem verschärften Wettbewerb auch auf solchen 
regionalen Märkten kommen, auf denen europäische An-
bieter selbst nur schwach vertreten sind.

Optionen eines CO2-Grenzausgleichs für Exporte

Es gibt keinen Schutzmechanismus, der all diese An-
forderungen gleichermaßen erfüllen kann. Stattdessen 
müssten die politischen Entscheidungsträger aus einer 
Reihe denkbarer Gestaltungsvarianten wählen, die den 
einzelnen Grundsätzen unterschiedliche Gewichtung 
beimessen. Aus pragmatischen Gesichtspunkten wäre 
die scheinbar einfachste Lösung vorzuziehen, das der-
zeitige System der Zuteilung kostenloser Zertifikate im 
EU-Emissionshandel (ETS-Zertifikate) in eingeschränk-
ter Form beizubehalten. Wenn die Zahl der kostenlosen 
Zertifikate zukünftig ausschließlich anhand der Menge 
der außerhalb der EU exportierten Güter bestimmt wür-
de, entstünde kein Konflikt mit der Rolle des beschlos-
senen CO2-Grenzausgleichs für Importe. Diese Variante 
würde auch nur geringe zusätzliche Informationsanfor-
derungen mit sich bringen. Die Anzahl der den Expor-
teuren zugeteilten kostenlosen ETS-Zertifikate könnte 
direkt auf der Grundlage ihrer Exportmeldungen und 
der sektoralen Emissions-Benchmarks festgelegt wer-
den, die die EU regelmäßig für alle Sektoren auf der 
Carbon-Leakage-Liste definiert (EU, 2019). Der Nach-
teil dieser Variante ist jedoch, dass sie die ungenaues-
te Methode zur Bekämpfung von Carbon Leakage dar-
stellt. Die gewährte Unterstützung wäre unabhängig von 
den tatsächlichen CO₂-Kostenunterschieden, mit denen 
EU-Exporteure auf den internationalen Märkten kon-
frontiert sind. Dies beeinträchtigt die objektive Fairness 
des Instruments und birgt daher in besonderem Maße 
das Risiko unbeabsichtigter wirtschaftlicher Neben-
wirkungen und handelspolitischer Gegenmaßnahmen 
durch Drittländer.

Eine zweite denkbare Variante wäre eine zielmarktab-
hängige Zuteilung kostenloser Zertifikate. EU-Exporteu-
re würden ETS-Zertifikate in einem Umfang kostenlos 
erhalten, der ihren Ausfuhren in Drittländer ohne eige-
ne CO₂-Bepreisung entspricht. Die Höhe der Unterstüt-
zung, die den einzelnen CBAM-Sektoren gewährt wird, 
würde somit von deren Marktportfolio abhängen. Un-
ternehmen, die hauptsächlich in Länder mit geringen 
klimapolitischen Ambitionen exportieren, würden mehr 
kostenlose Zertifikate erhalten, um ihrem höheren Risiko 
der Verlagerung von CO₂-Emissionen Rechnung zu tra-
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gen. Im Vergleich zur ersten Variante würden sich die zu-
sätzlichen Informationsanforderungen auf eine geogra-
fische Aufschlüsselung der Exporte von CBAM-Gütern 
beschränken.

Auch diese Form des Exportschutzes kann jedoch so-
wohl ökonomisch als auch klimapolitisch als zu undiffe-
renziert angesehen werden, da sie die Auswirkungen des 
internationalen Preiswettbewerbs nur unzureichend be-
rücksichtigt. Selbst EU-Exporte in ein Drittland mit sehr 
ambitionierten CO₂-Preisen können einem erheblichen 
Verlagerungsrisiko ausgesetzt sein, wenn das Land über 
keinen eigenen Importschutzmechanismus verfügt. Denn 
auf diesen Märkten konkurrieren EU-Exporte in der Regel 
nicht nur mit einheimischen Produkten, sondern auch mit 
Exporten aus Ländern, die sehr emissionsintensiv pro-
duzieren. Beispielsweise konkurrieren EU-Stahl-Exporte 
nach Brasilien mit Stahl aus China. Somit spiegelt eine 
Ausnahme von Ausfuhren in Länder mit CO₂-Bepreisung 
nicht die tatsächliche Wettbewerbsstruktur wider. An-
gesichts der großen internationalen Diskrepanzen in der 
Höhe der CO2-Preise ist zudem die bloße Existenz eines 
lokalen CO2-Preises ein sehr ungenauer Indikator.

Dies rechtfertigt komplexere Regulierungsansätze, die 
darauf abzielen, einen präzisen CO₂-Kostenausgleich 
zwischen den Wettbewerbern herzustellen. Dazu könnte 
der Zuteilungsmechanismus kostenloser ETS-Zertifikate 
um einen Korrekturfaktor ergänzt werden. EU-Exporteu-
re würden für EU-Exporte in Drittländer ohne eigene CO₂-
Bepreisung kostenlos ETS-Zertifikate im vollständigen 
Wert der entstehenden CO₂-Kosten erhalten. Für Exporte 
in Drittländer mit CO₂-Bepreisung würde der Marktwert 
der zugeteilten ETS-Zertifikate mit einem Korrekturfak-
tor multipliziert werden, der der Differenz zwischen dem 
aktuellen CO₂-Preisniveau in der EU und dem im jeweili-
gen Drittland entspricht. Auf diese Weise würden Expor-
te in Länder mit ähnlich ambitionierten CO₂-Preisen wie 
die EU eine deutlich geringere Kompensation erhalten. 
Um den zusätzlichen Informationsaufwand zu minimie-
ren, könnte die Berechnung des Korrekturfaktors prag-
matisch auf Weltbank-Daten zu den jüngsten jährlichen 
durchschnittlichen CO₂-Preisen zurückgreifen (World 
Bank Group, 2025), entsprechend den Bemühungen der 
Kommission, die Berechnung der CO₂-Preisrabatte für 
den Einfuhr-CBAM zu vereinfachen (Europäische Kom-
mission, 2025).

Allerdings würde auch diese Variante die Auswirkungen 
der CO2-Kosten auf den Preiswettbewerb nicht vollstän-
dig berücksichtigen. Die CO2-Kostenlücke lässt sich nicht 
allein durch die CO2-Preisunterschiede zwischen der EU 
und dem Zielland der Exporte erklären. Sie hängt auch 
vom Niveau der CO2-Preise ab, die für Exporte aus an-

deren Herkunftsländern gelten, sowie von internationa-
len Unterschieden bei den Emissionsintensitäten. Präzi-
ser wäre die Anwendung eines Korrekturfaktors, der die 
Unterschiede in der CO2-Kostenbelastung zwischen den 
EU-Exporteuren und ihren stärksten Wettbewerbern auf 
den jeweiligen Zielmärkten ausgleicht. Auf diese Wei-
se würden Ausgleichszahlungen an EU-Exporteure die 
Wettbewerbssituation auf ihren Absatzmärkten besser 
widerspiegeln. Dies ist die informationsintensivste Form 
der Exportkompensation, da hierfür nicht nur ein globaler 
Überblick über die CO2-Preise, sondern auch zuverlässi-
ge Schätzungen der länderspezifischen Emissionsinten-
sitäten erforderlich sind.

Simulation: Ökonomische Folgen und Klimaeffekte

Eine Bewertung der ökonomischen Effekte unterschied-
licher Ausgestaltungsvarianten erfordert eine detaillierte 
Analyse der globalen Marktsituation bei CBAM-Gütern. 
Im Folgenden werden die Kernergebnisse einer Simula-
tionsanalyse präsentiert (Wolf, 2025). Sie modelliert die 
internationalen Handelsströme für vom gegenwärtigen 
EU-CBAM betroffene Gütergruppen auf Basis einer struk-
turellen Gravitationsanalyse (Yotov et al., 2016). Als Refe-
renzszenario wird die von der EU im Jahr 2023 beschlos-
sene Fassung eines reinen Import-CBAM, verbunden mit 
der vollständigen Abschaffung der kostenlosen Zuteilung 
von ETS-Zertifikaten an inländische CBAM-Sektoren, 
herangezogen. Dieses Referenzszenario wird mit vier 
Alternativ-Szenarien verglichen, die das Import-CBAM 
durch ein Export-CBAM ergänzen, d. h. ein bidirektiona-
les CBAM umsetzen.

Die ersten beiden Alternativ-Szenarien basieren auf ei-
nem Modell, bei dem die Kompensation eine vollständige 
Erstattung der ETS-Kosten umfasst, die mit in Drittländer 
exportierten CBAM-Gütern verbunden sind. Im ersten Al-
ternativ-Szenario wird diese Erstattung auf alle in Drittlän-
der exportierte CBAM-Güter angewendet, unabhängig von 
ihrem Zielmarkt („Vollständige Kompensation“). Im zweiten 
Alternativ-Szenario erhalten Exporteure lediglich eine Er-
stattung für diejenigen Exportmengen, die in Drittländern 
ohne eigenen CO2-Preis abgesetzt werden („Marktabhän-
gige Kompensation“). Die übrigen Alternativ-Szenarien 
passen den Umfang der Erstattung an die tatsächlichen 
CO2-Kostenunterschiede an. Im dritten Alternativ-Szenario 
wird die Erstattung auf Grundlage der CO2-Kostenlücke 
gegenüber den heimischen Herstellern im Zielland be-
stimmt („Kostenausgleich I“). Der Wert kostenlos zugeteil-
ter ETS-Zertifikate pro Tonne exportiertem Gut berechnet 
sich hier als Differenz der CO2-Preise multipliziert mit der 
Emissionsintensität der Produktion im Zielland. Diese Kon-
struktion ist das exakte Spiegelbild des EU-Import-CBAM. 
Die im vierten Alternativ-Szenario („Kostenausgleich II“) 
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angewendete Variante kompensiert dagegen die CO2-Kos-
tenlücke zu anderen Exporteuren. In diesem Fall wird die 
Kostenerstattung auf Grundlage der Emissionsintensität 
und des CO2-Preises in demjenigen Drittland bestimmt, 
das den höchsten Marktanteil im jeweiligen Zielmarkt auf-
weist – also dem größten Konkurrenten der EU-Exporte. 
Tabelle 1 fasst die Szenarien zusammen.

Die szenarioabhängigen CO2-Kostenbelastungen und 
die mittels des Gravitationsmodells geschätzten Kos-
tensensitivitäten des Handels bestimmen gemeinsam 
die Auswirkungen der CBAM-Szenarien auf die globalen 
Handelsströme. In der strukturellen Gravitationsanalyse 
werden zwei Arten von Einflusskanälen berücksichtigt: 
die direkten Auswirkungen veränderter bilateraler Han-
delskosten und ein indirekter Preisindexeffekt.  Letzterer 
spiegelt die Tatsache wider, dass ein EU-Exportschutz 
durch Erzeugung von Substitutionsanreizen auf der 
Nachfrageseite auch die Handelsströme zwischen Dritt-
ländern beeinflusst. Auf diese Weise kann das Ausmaß 
an Handelsumlenkung quantifiziert werden. Abbildung 1 
zeigt die aggregierten Effekte der einzelnen CBAM-Sze-
narien auf das Handelsvolumen, basierend auf den im 
Jahr 2024 international beobachteten CO2-Preisen. Alle 
Ergebnisse sind als Differenz zu den Handelswerten im 
Jahr 2024 angegeben.

Alle Szenarien sind mit einem Rückgang des EU-Handels 
mit CBAM-Gütern verbunden. Der Szenariovergleich 
zeigt, dass dies hauptsächlich auf den derzeit umge-
setzten Mechanismus zurückzuführen ist, d. h. die Kom-
bination aus einem Import-CBAM und der Abschaffung 
der kostenlosen Zuteilung von ETS-Zertifikaten an EU-
Produzenten von CBAM-Gütern. Wie zu erwarten, beein-
trächtigt diese Politik den Handel sowohl außerhalb als 
auch innerhalb der EU, wobei sich die jährlichen negati-
ven Auswirkungen auf die Handelssituation im Jahr 2024 
auf mehrere Milliarden Euro summieren. Relativ gesehen 
sind die Exporte außerhalb der EU in diesem Referenz-
szenario am stärksten betroffen (-14 %). Dies liegt daran, 
dass die Exporte von EU-CBAM-Gütern in diesem Sze-
nario keinerlei Schutz vor Carbon Leakage genießen. Die 
Auswirkungen auf den Intra-EU-Handel werden durch 
das Importschutzinstrument gemildert und die CBAM-
Belastung für Importe aus Drittländern mit eigener CO2-
Bepreisung wird durch den vorgesehenen CO2-Preisra-
batt reduziert.

Den Alternativ-Szenarien gelingt es in unterschiedlichem 
Maße, die negativen Auswirkungen auf die Extra-EU-Ex-
porte einzudämmen. Die Verkäufe der europäischen Her-
steller auf dem Binnenmarkt profitieren jedoch hiervon 
fast gar nicht. Dies spiegelt einen Marktverlagerungsef-
fekt wider. Da die EU-interne Nachfrage aufgrund höhe-
rer Binnenmarktpreise im Zuge des Importschutzes sinkt, 
bewirkt eine CO2-Kostenerstattung für Extra-EU-Exporte 

Abbildung 1
Effekte der CBAM-Szenarien auf das 
Handelsvolumen

Extra-EU-Exporte bezeichnen Warenausfuhren von EU-Mitgliedstaaten 
in Staaten außerhalb der EU; Extra-EU-Importe bezeichnen Warenein-
fuhren von EU-Mitgliedstaaten aus Staaten außerhalb der EU; Intra-EU-
Handel bezeichnet den Warenhandel zwischen EU-Staaten.

Quelle: eigene Berechnungen.

Tabelle 1
Überblick über untersuchte CBAM-Szenarien

Quelle: eigene Darstellung.
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eine Verlagerung des Absatzes aus dem Binnenmarkt in 
Richtung Drittländer. Diese Verlagerung ist, wie zu er-
warten, im Szenario einer vollständigen Kompensation 
besonders stark ausgeprägt. Folge dieses Effekts sind 
erstens ein Rückgang der Marktanteile der inländischen 
Hersteller auf dem Binnenmarkt. Zweitens erhöht er die 
Anfälligkeit von EU-CBAM-Sektoren gegenüber externen 
Marktrisiken und Veränderungen in der Handelspolitik 
von Drittländern. Drittens birgt er, durch Verzerrung der 
internationalen Handelsströme, die Gefahr, dass wichtige 
Handelspartner der EU in ihren Absatzpotenzialen be-
schnitten werden.

Ein weiterer zu bedenkender Effekt sind die Auswirkungen 
auf den EU-Haushalt. Im Rahmen der anstehenden Ver-
handlungen über einen neuen, mehrjährigen Finanzrah-
men (MFR) steht die EU vor der Aufgabe, ihre Ausgaben-
prioritäten neu auszurichten, um neuen strategischen Zie-
len wie Verteidigungsbereitschaft Rechnung zu tragen. In 
diesem Umfeld steht klimapolitisch motivierte Förderung 
unter einem zunehmenden Budgetdruck. Zusätzliche 
Förderprogramme werden zukünftig verstärkt danach 
beurteilt werden, ob sie finanziell selbsttragend sind. Ab-
bildung 2 präsentiert die simulierten Effekte der einzelnen 
CBAM-Szenarien auf die Einnahmen und Ausgaben der 
EU. Die erwarteten öffentlichen Einnahmen aus dem Ver-
kauf von CBAM-Zertifikaten an Importeure übersteigen 
in allen Alternativ-Szenarien den Wert der Exporterstat-
tung. Die jährlich anfallenden Förderkosten sind dennoch 
erheblich und liegen teilweise im Bereich von mehreren 
Milliarden Euro. Dies betrifft nicht nur das Szenario „Voll-
ständige Kompensation“, sondern in noch stärkerem Ma-
ße das Szenario „Kostenausgleich II“. Grund dafür sind 
die Unterschiede in der Berechnungsbasis. Das Szenario 

„Vollständige Kompensation“ entschädigt EU-Exporteure 
für ihre EU-internen ETS-Kosten. Das Szenario „Kosten-
ausgleich II“ zielt hingegen darauf ab, Emissionskosten-
unterschiede gegenüber den größten Wettbewerbern 
auf den Exportmärkten auszugleichen. In vielen Fällen 
handelt es sich dabei um Produzenten aus China oder 
anderen großen Schwellenländern, die deutlich höhere 
Emissionsintensitäten aufweisen als EU-Produzenten. 
Dies verdeutlicht, dass die Gewährleistung fairer Wettbe-
werbsbedingungen auf internen wie externen Märkten in 
einer Welt ohne gemeinsamen klimapolitischen Kompass 
ein sehr kostspieliges Unterfangen ist.

Eine den industriepolitischen Zielen übergeordnete kli-
mapolitische Motivation für ein bidirektionales CBAM ist 
eine Verringerung des globalen CO2-Fußabdrucks von 
CBAM-Gütern. Die Simulationsergebnisse zeigen für 
alle Szenarien einen Rückgang der globalen Produkti-
onsemissionen gegenüber der Situation im Jahr 2024, 
allerdings lediglich in einer Größenordnung von 30 bis 
40 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr. Die gesamten 
Treibhausgasemissionen der EU lagen zum Vergleich im 
Jahr 2023 bei 3,4 Mrd. Tonnen (Eurostat, 2025). Diese Ein-
sparungen sind hauptsächlich auf einen Rückgang des 
Handelsvolumens zurückzuführen: Die durchschnittliche 
Emissionsintensität der gehandelten Waren sinkt nur sehr 
geringfügig. Durch die Verringerung der Kostenbelas-
tung für EU-Exporte untergräbt die Exporterstattung den 
emissionssenkenden Effekt des Import-CBAM.

Derzeit beruhen die klimapolitischen Erwartungen an das 
CBAM hauptsächlich auf der Hoffnung, politische Verän-
derungen in Drittländern anzustoßen (Smith et al., 2024). 
Um zu vermeiden, dass ihre Industrien für den Export 
emissionsintensiver Güter in die EU belastet werden, könn-
ten Drittländer ihre eigenen Bemühungen im Bereich der 
CO2-Bepreisung verstärken und damit das CBAM nach 
und nach überflüssig machen. Dies ist jedoch eine riskante 
politische Wette. Während das Import-CBAM angesichts 
der Größe des EU-Marktes durchaus wirkungsvollen poli-
tischen Druck ausüben kann, wie das Beispiel Indien zeigt 
(Paul, 2025), könnte ein EU-Exportschutz von Drittländern 
als Bedrohung ihrer heimischen industriellen Basis ange-
sehen werden. Damit dürfte es für die EU sehr schwierig 
werden, Verbündete für ein multilaterales Abkommen zu 
finden, das CO2-basierte Exportsubventionen legalisiert.

Fazit

Die Szenarienvergleiche zeigen, dass die Ausgestaltung 
der Exporterstattung keinen maßgeblichen Einfluss auf 
die Art der volkswirtschaftlichen Effekte hat, lediglich 
auf deren Ausmaß. Auch ausgeklügelte Versuche, die 
internationalen Emissionskosten durch Kompensations-

Abbildung 2
Effekte der CBAM-Szenarien auf das EU-Budget

Quelle: eigene Berechnungen.
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maßnahmen anzugleichen, führen zu unbeabsichtigten 
Handelseffekten, die ihre Wirksamkeit bei der Bekämp-
fung der Verlagerung von CO2-Emissionen einschränken. 
Gleichzeitig wäre das ausschließliche Festhalten am be-
schlossenen CBAM-Importmechanismus keine sinnvol-
le politische Alternative. Durch die Beschränkung des 
Carbon-Leakage-Schutzes auf Importe sichert er keine 
fairen Wettbewerbsbedingungen auf Exportmärkten, ver-
ursacht aber dennoch fast denselben Berichterstattungs-
aufwand wie ein bidirektionales CBAM. Eine Rückkehr 
zum bisherigen System der generellen kostenlosen Zutei-
lung von ETS-Zertifikaten an Carbon-Leakage-Sektoren 
würde diesen Aufwand beseitigen. Der bedingungslose 
Schutz emissionsintensiver EU-Industrien benachteiligt 
jedoch klimapolitisch ambitionierte Drittländer, die stär-
keren Dekarbonisierungsdruck auf ihre heimische Indust-
rie ausüben, und setzt damit politische Negativanreize auf 
internationaler Ebene.

Wirkungsvoller Schutz gegen Carbon Leakage gelingt 
deshalb nicht durch unilaterale Marktinterventionen, son-
dern nur durch plurilaterale Koordination. Die EU sollte 
ihre internationale Klimadiplomatie auf die Abstimmung 
konkreter Fahrpläne für die Einrichtung gemeinsamer 
CO2-Preiszonen mit ihren Handelspartnern („Klima-
clubs“) fokussieren. Diese Clubs sollten idealerweise auf 
drei Säulen fußen: gemeinsame Grundprinzipien für die 
CO2-Bepreisung (z. B. Ambitionsniveau, sektoraler An-
wendungsbereich); Förderung grüner Leitmärkte durch 
gemeinsame Marktregeln und technische Standards; und 
einen gemeinsamen CO2-Grenzausgleichsmechanismus 
zur Absicherung gegen Trittbrettfahrerverhalten nach au-
ßen. Langfristig können solche Klimaclubs die Grundlage 
für eine vollständige Integration regionaler Emissionshan-
delssysteme legen – und sich so der Vision einer echten 

weltweiten Governance der Dekarbonisierung annähern. 
Dafür muss die EU den Mut aufbringen, Klimaschutz end-
lich konsequent global zu denken.
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